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Aschaffenburg, Dezember 2013 
 
Liebe  Mitglieder, 
 
"Stell Dir vor es ist Krieg und niemand geht hin" - das war einmal ein Leitspruch der 
Friedensbewegung. Heute heißt die Devise anders, und sie ist keine Vorstellung, sondern Alltag: 
es gilt Umweltschutz und keiner macht mit. 
So macht es nichts, wenn seltene Vögel geschützt sind. Sind sie erfahrenen Schützen im Weg, wird das Problem mit 
einer Ladung Schrot gelöst. Der abnorm angewachsene Flugverkehr stört uns sehr - aber dafür aufs Fliegen verzichten? 
Die Energiewende wollen wir auch (fast) alle - aber bloß kein Windrad in Sichtweite. Unser Ministerpräsident hilft gern 
dabei. 
Ebenso wollen Stadt und Landkreis eigentlich ein integriertes Klimaschutzkonzept mit entsprechenden 
Energieeinsparungen umsetzen. Aber der bedeutendste und energieintensivste Betrieb Aschaffenburgs möchte sich 
nicht beteiligen, und so braucht er es auch nicht. Im Gegenzug darf die Stadt die Abfallverbrennungsanlage des 
Unternehmens, das erlaubt das EEG, als leistungsstärkste Anlage zur Energiegewinnung aus regenerativen 
Energieträgern in Aschaffenburg führen. Das hilft der Stadt bei der Verschönerung der Bilanz von Strom aus 
regenerativen Energieträgern. Dem Klima aber hilft es nicht. 
Es ist schön, wenn Sie trotzdem nicht verzweifeln und uns weiterhin bei unserer Arbeit für Natur und Umwelt 
unterstützen. Auch wenn der Stellenwert dieser Arbeit in Politik und Wirtschaft so gering ist: umsonst ist sie nie. 
 
Hartmut Haas-Hyronimus 
Stellv. Vorsitzender, BUND Naturschutz Kreisgruppe Aschaffenburg 

Gigantomanie beim „autobahnähnlichen“ Ausbaus der B 26 in Aschaffenburg 

Die Kreisgruppe unterstützt das Bürgerbegehren am 02.02.2014, das den 
geplanten „autobahnähnlichen“ Ausbau der B 26 in Höhe des Schönbuschs 
verhindern will. Die wahlberechtigten Aschaffenburger BürgerInnen sind 
zur Abstimmung, geladen, das ist auch per Briefwahl möglich. Parallel 
dazu gibt es ein Stadtratsbegehren, das ebenfalls zur Abstimmung 
gestellt wird. Es besteht die Gefahr, dass dadurch Klarheit und Wahrheit 
„auf der Strecke“ bleiben. 
 
Die Planungen der Verantwortlichen des Staatlichen Straßenbauamtes 
sind nach Ansicht von Aktiven der Kreisgruppe Aschaffenburg nicht 
ausgereift und völlig überdimensioniert und passen nicht mehr in unsere 
heutige Zeit mit dem zu beachtenden Nachhaltigkeitsgebot. Angeblich - 
trotz Ausbau der Autobahn (A 3) - bestehende Verkehrsprobleme könnten 

nach unserer Ansicht mittels moderner Kreisverkehrsregelungen leicht und kostengünstig behoben werden, was in 
Auftrag zu gebende unvoreingenommene Untersuchen belegen könnten. 
 
Anlässlich des Erörterungstermins am 21.10.2013 im Bürgerhaus in AB-Nilkheim wiesen die ehrenamtlichen Kräfte des 
Bund Naturschutz mit zahlreichen Anträgen insbesondere auf die Unausgewogenheit der vorliegenden Planungen hin. 
Eine völlige Fehlplanung und Verschleuderung von Steuermitteln ist die angedachte Lärmschutzwand auf einer Länge 
von 900 m und vier Metern Höhe, die vordergründig von den Straßenbefürwortern als sogenannte Überflughilfe für 
Fledermäuse bezeichnet wird, aber nach unserer Auffassung tatsächlich dazu dienen soll, den geplanten vier- (mit 
Abbiegespuren) sechsspurigen Ausbau der B 26 – „Stadtautobahn“ zu legitimieren bzw. als berechtigt erscheinen zu 
lassen. Völlig außen vor bleiben bei den vorliegenden Planungen der Straßenplaner die BesucherInnen des Friedhofes, 
die zukünftig auf dem Friedhof und darum herum mit noch mehr Lärm und Verkehr sowie Umwegen über riesige 
Kreuzungsbereiche konfrontiert und möglicherweise auch gefährdet werden. 

Vierspuriger Ausbau der B26

Ortsumgehung Pflaumheim

Demo beim Spatenstich am 19.05.20233

Fotos: Archiv des BN-Büros, 1Ruth Radl, 2Rudolf Kreuzer, 3Dagmar Sonnenberg

BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Aschaffenburg, www.aschaffenburg.bund-naturschutz.de
(Mai 2023)

Der Bau des Rings in Tieflage zerstörte einen Großteil des Grünzugs entlang der Miltenberger Bahnlinie (ca. 1996)1

Intensiv aber erfolglos: Der Widerstand des BN gegen die Westumgehung Alzenau (Foto vom Bau der 
Trasse 2002 durch den Bannwald) 1
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Klagebegründung eingereicht 

Ausbau der B 469 verletzt 
rechtliche Vorgaben! 
 
Der BUND Naturschutz (BN) hat am 21. Oktober 2022 seine 
umfassende Klagebegründung gegen den Planfeststellungsbeschluss 
der Regierung von Unterfranken zum Ausbau der B 469 zwischen 
Stockstadt und Großostheim im Landkreis Aschaffenburg beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München eingereicht. Nach 
Ansicht des BN weist der Beschluss erhebliche inhaltliche und 
formale Mängel auf. 

Die B 469 soll autobahnähnlich ausgebaut werden. Dies würde zu erheblichen 
Eingriffen in wertvollen Bannwald führen, zusätzliche Treibhausgase 
hervorrufen, Grundwasserabsenkungen fördern und die Verkehrssicherheit 
reduzieren. „Der überdimensionierte Ausbau der B 469 nimmt keine Rücksicht 
auf Natur-, Klima- und Flächenschutz“, kritisiert Dagmar Förster, Vorsitzende 
der BN-Kreisgruppe Aschaffenburg, die Planung. „Wir brauchen endlich eine 
Mobilitätswende, die den ÖPNV fördert und nicht die Versiegelung der 
Landschaft vorantreibt!“ 

„Durch den Ausbau würden 22,8 Hektar Boden dauerhaft versiegelt, 14,18 
Hektar Wald gerodet werden - davon 10,37 Hektar Bannwald. Der Eingriff 
würde auf einer Länge von 2,9 Kilometern in einem Landschaftsschutzgebiet 
stattfinden und Eingriffe in kaum ersetzbare Biotope, wie im Bereich der 
Gersprenz, zur Folge haben“, erläutert Steffen Jodl, BN-Regionalreferent für 
Unterfranken. 

Der vom BN beauftragte Rechtsanwalt Leonhard Stuber, Rechtsanwälte 
Philipp-Gerlach & Teßmer, führt weiter aus: „Der Umgang des 
Planfeststellungsbeschlusses mit dem Klimaschutz widerspricht den klaren 
Vorgaben des Gesetzgebers und der Gerichte. Es wird ignoriert, dass der 
Straßenausbau durch die Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf der Trasse, 
die Verbreiterung der Trasse, die Erneuerung von acht Brückenbauwerken 
sowie den Verlust von Wald vermeidbare Treibhausgasemissionen generiert. 
Auch weitere Schutzgüter, wie Fledermäuse, Vögel und Wasser, wurden nur 
mangelhaft behandelt. Wir gehen daher davon aus, dass der 
Planfeststellungsbeschluss in der vorliegenden Form nicht haltbar ist.“ 

Das Bündnis gegen den überdimensionierten Ausbau (2021) 2

Der Bahngraben vor dem Bau der Ringstraße (ca. 1994)1

Presseerklärung der Kreisgruppe gegen die Verbreiterung der A3 (1998)

Der Bau der Ringstraße in den 90er Jahren in Aschaffenburg stieß 
auf umfangreichen Widerstand beim BUND Naturschutz. Schnell 
hatte sich ein Zusammenschluß vieler Umweltverbände und eine 
Bürgerinitiative und gegen die Ringstraße gegründet. Ein innova-
tives Alternativkonzept des Bündnisses, die „A-Bahn“ schlug eine 
Stadtbahn vor, die aus dem Umland bis in die Stadtmitte fahren 
konnte.

Die „Einweihungsfeier“ der Ringstraßengegner (1998), Quelle: Main-Echo

Klage gegen den Ausbau der B469 zwischen Stockstadt und Großostheim

Ringstraße Aschaffenburg

WER STRAßEN SÄT WIRD VERKEHR ERNTEN!


